Zeitschrift: Der Filmberater
Herausgeber: Schweizerischer katholischer Volksverein

Band: 1(1941)

Heft: 8

Artikel: Der Schweizerfilm im Zeichen des 650jahrigen Jubildums der
Eidgenossenschaft

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-965066

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-965066
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Kontrolle. Diese Behorde kann zur Beurteilung der Filme eine Spezial-
kommission von Sachverstandigen, Vertretern der Schulbehérden, der
Lehrerschaft usw. beiziehen. Im Rekurstall wird das Pol:zeldepariemeni
tuber die Zu|a55|gke|f beanstandeter Films entscheiden.” Art. 4. ,lst ein
Film schon in einem anderen Kanton bewnlhgi worden, so kann auf
eine erneute Kontrolle verzichtet werden.” Art. 5.

4. Jugendschutz: ,Der Besuch von Kino-Vorstellungen durch schul-
pflichtige Kinder ist untersagt. Ausnahmsweise durfen besondere Schiiler-
vorstellungen abgehalten werden, deren Programm vorher durch die
Schulvorsteherschaft zu genehmigen ist." Art. 7.

Der Schweizerfilm im Zeichen des 650jdhrigen
Jubilaums der Eidgenossenschaft

Dass das mit so grosser innerer Anteilnahme gefeierte Jubildum der
Schweizerischen Eidgenossenschaft am Film, diesem wichtigen kulturel-
len und nationalen Faktor nicht unbemerki voriibergehen wiirde, war
eine Selbstverstandlichkeit.

Zunachst nahm sich die Schweizerische Wochenschau thematisch
wiederholt, direkt oder indirekt, des Jubildums an. Der Redaktor und
sein Stab haben sich — allerdings mit wechselndem Glick — bemiiht,
seit Monaten unsere einheimische Aktualitadtenschau mehr in den Dienst
der vaterlandischen Propaganda zu stellen. So wurden in einer Nummer
im Zusammenhang die historischen Statten am Vierwaldstattersee ge-
zeigt. Uber die filmtechnischen Qualitdten gerade dieses Streifens ist
nur ein Lob. Einige Bilder waren von besonders eindriicklicher Schon-
heit und zeugen fiir das hohe Kénnen unserer Kameraleute. So z. B. ge-
gewisse Aufnahmen vom téhnaufgewiihlten See usw. Die Form aber,
unter der der Streiten lief, das geistige Kleid, hat zu Meinungsverschie-
denheiten gefiihrt, die nicht von der Hand zu weisen sind. Vor allem
hat die Art, wie symbolische Bilder, marschierende rémische Legionare,
ein Habicht usw., verwertet wurden, zum Teil eine eher negative Be-
urteilung getunden.

Eine weitere Nummer wollte die ,Christliche Schweiz" zeigen. Eine
I6bliche, aber nicht leichte Aufgabe. Auch hier ist von der photographi-
schen, rein filmtechnischen Seite kaum etwas einzuwenden, wenn auch
die Aufnahmen sicher nicht zu den allerbesten gehoren. Aber geistig
ist diese Reportage geradezu arm. Es ist doch wohl kaum erlaubt, die
.Christliche Schweiz" in einer kontrastreichen Schwarz-weisszeichnung
so zu zeigen, dass sich die protestantische Frommigkeit in einer Haus-
andacht im Familienkreis, mit Bibellesung und besinnlichem Gebet er-
schopft, wahrend als Zeugen katholischer Religiositat ausschliesslich Bil-
der von Fronleichnamsprozessionen mit flatternden Fahnen und kosti-
mierten Grenadieren gezeigt werden. Wir fragen uns ehrlich, wer wohl
einer solchen, allzu vereinfachten Sicht von der ,Christlichen Schweiz”
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Pate gestanden hat und ob nicht gerade dieser heikle Streifen vielleich!
etwas allzusehr der Improvisation des Augenblickes Uberlassen wurde.

Um den Inhalt der Wochenschau, die vom 8. bis 14. August in un-
seren schweizerischen Theatern lief, brauchten sich die Redaktoren kein
Koptzerbrechen zu machen. In ausgezeichneter lebendiger Reportage
wurden einfach die offiziellen Feierlichkeiten in Schwyz und auf dem
RaGtli am 1. und 2. August, sowie der Stafettenlauf der Rutlifeuertrager
uber Berg und Tal gezeigt.

Wie weit sich die Spielfilmproduzenten in der diesjahrigen Thema-
wahl von vaterlandischen Gedanken leiten liessen, entzieht sich unserer
Kenntnis. Eine ganze Reihe von Titeln deuten auf alle Falle auf boden-
standige, vaterlandische Stoffe hin. Wir nennen nur: ,Der letzte Postil-
lon vom Gotthard”, der Heimatfilm A.-G., ,I ha en Schatz gha”, ein
Appenzeller Heimatfilm, der Sphinxfilm und ,Landammann Stauffacher”,
der neue historische Film der Prasens, ein Werk, zu dem die National-
spende wieder, wie fir ,Gilberte de Courgenay”, das Patronat tber-
nahm.

Mit Spannung dirrfen wir einem Filmwerk entgegensehen, das im
Entstehen ist und das ausdriicklich im Zeichen des Jubilaums heraus-
kommen soll. Einige verdiente Initianten aus Basel haben sich zur ,Na-
tionalen Aktion Film" zusammengetan und unter Zuhilfenahme weitester
Kreise einen abendfiillenden nationalen Dokumentarfilm historisch-
kultureller Pragung in Arbeit genommen. Wir werden in der nachsten
Nummer noch Naheres dariiber zu berichten haben. Der sorgfaltig vor-
bereitete Film, der zum Teil ganz neue Wege geht, verdient auf alle
Falle unser volles Interesse.

Auf publizistischem Gebiet verdient endlich neben manchem in-
teressantem Beitrag in Zeitschriften und Zeitungen die sorgfaltig zusam-
mengestellte, interessante Augustnummer der reichbebilderten ,Schwei-
zerischen Filmzeitung” Erwéhnung. Es werden in dieser Nummer (in der
wir die Ublichen ziemlich abgeschmackten Starphotos gern vermissen)
mehr oder weniger allgemein gehaltene, aufschlussreiche Artikel Uber
Armeefilmdienst, Wochenschau, Spielfilmproduktion usw. geboten und
eine Menge Einzelangaben uber schweizerische Filmschatfende und
Darsteller gemacht. o

In Sachen .Eidgendssisches Filmgesetz”

Es war von der projektierten eidgendssischen Neuregelung im Film-
wesen im Filmberater bereits einmal die Rede. Unterdessen sickern da
und dort Einzelheiten UGber den eifersiichtig geheimgehaltenen Inhalt
durch. So befasst sich der verdiente Prasident des ,Schweizerischen Licht-
spieltheaterverbandes”, Georg Eberhardt, in der Nummer vom 1. August
des ,Schweizer-Film-Suisse” in einem Bericht an die Mitglieder seines
Verbandes mit der Vorlage. Wir lesen da, nicht ohne Kopfschitteln u. a.
folgende Satze: ,In Zukunft muss jeder, der Filmvorfiihrungen veranstal-

14



	Der Schweizerfilm im Zeichen des 650jährigen Jubiläums der Eidgenossenschaft

